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(«)  Gerät  zum  Schneiden  von  Haaren. 

CO 

©  Bei  einem  Gerät  (1)  zum  Schneiden  von  Haaren 
mit  einem  ersten  Messer  (10)  und  einem  zweiten 
Messer  (12),  die  in  einer  Andruckrichtung  (15)  fe- 
dernd  aneinander  angedrückt  gehalten  sind,  und  mit 
einem  Antriebsteil  (19)  zum  Antreiben  des  zweiten 
Messers  (12)  und  mit  einer  Gelenkeinrichtung  (20) 
zwischen  dem  Antriebsteil  (19)  und  dem  zweiten 
Messer  (12)  weist  die  Gelenkeinrichtung  (20)  zwei 
zur  Andruckrichtung  (15)  gegensinnig  geneigt  verlau- 
fende  Stege  (21  ,  22)  auf,  die  je  mit  dem  Antriebsteil 
(19)  und  dem  zweiten  Messer  (12)  über  je  ein  Ge- 
lenk  (23,  24,  25,  26)  verbunden  sind,  wobei  die 
beiden  Verbindungsgeraden  (27,  28)  durch  die  bei- 
den  Gelenke  (23,  25  bzw.  24,  26)  jedes  Steges  (21  , 
22)  sich  im  wesentlichen  im  Bereich  der  Angriffsstel- 
le  (29)  der  Resultierenden  der  Reibkräfte  zwischen 
den  beiden  Messern  (10,  12)  schneiden. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Gerät  zum 
Schneiden  von  Haaren  mit  einem  ersten  Messer 
und  mit  einem  parallel  zu  einer  Antriebsrichtung 
hin-  und  hergehend  antreibbaren  zweiten  Messer, 
wobei  das  erste  Messer  und  das  zweite  Messer 
parallel  zu  einer  Andruckrichtung  aneinander  ange- 
drückt  gehalten  sind,  und  mit  einem  hin-  und  her- 
gehend  antreibbaren  Antriebsteil  zum  Antreiben 
des  zweiten  Messers  und  mit  einer  Gelenkeinrich- 
tung  zwischen  dem  Antriebsteil  und  dem  zweiten 
Messer,  über  die  eine  Antriebskraft  von  dem  An- 
triebsteil  auf  das  zweite  Messer,  und  zwar  im  we- 
sentlichen  in  den  Bereich  der  Angriffsstelle  der 
Resultierenden  der  Reibkräfte  zwischen  den  beiden 
Messern,  übertragbar  ist. 

Ein  Gerät  gemäß  der  im  vorstehenden  ersten 
Absatz  angeführten  Gattung  ist  beispielsweise  aus 
der  DE  27  47  383  A1  bekannt.  Bei  dem  bekannten 
Gerät  handelt  es  sich  um  ein  Rasiergerät  zum 
Schneiden  von  Barthaaren.  Bei  diesem  Rasiergerät 
ist  das  erste  Messer  durch  eine  gewölbt  gehaltene 
Siebscherfolie  und  das  zweite  Messer  durch  ein 
Lamellenmesser  gebildet,  das  in  einem  gewölbe- 
förmigen  Kunststoffteil  eingebettete  Stahlklingen 
aufweist.  Der  Antriebsteil  ist  durch  einen  Antriebs- 
stift  gebildet,  der  an  seinem  freien  Ende  einen  Kopf 
aufweist,  dessen  Form  einem  Teil  einer  Kugel  ent- 
spricht.  Dieser  Kopf  ist  in  einer  hinterschnittenen 
zylindrischen  Ausnehmung  des  Kunststoffteiles  des 
Lamellenmessers  aufgenommen.  Der  Kopf  und  die 
Ausnehmung  bilden  hierbei  die  Gelenkeinrichtung 
zum  Übertragen  der  Antriebskraft  von  dem  An- 
triebsstift  auf  das  Lamellenmesser.  Um  zu  gewähr- 
leisten,  daß  die  Antriebskraft  von  dem  Kopf  mög- 
lichst  nahe  in  den  Bereich  der  Angriffsstelle  der 
Resultierenden  der  Reibkräfte  zwischen  der  Sieb- 
scherfolie  und  dem  Lamellenmesser  übertragen 
wird,  muß  der  Antriebsstift  relativ  lange  ausgebildet 
sein  und  mit  seinem  Kopf  weit  in  den  Innenbereich 
des  gewölbeförmigen  Kunststoffteiles  des  Lamel- 
lenmessers  hineinragen,  um  möglichst  in  der  Nähe 
der  mit  der  Siebscherfolie  zusammenwirkenden 
Klingen  an  dem  Kunststoffteil  des  Lamellenmes- 
sers  anzugreifen.  Diese  Bedingungen  stellen  eine 
Einschränkung  in  konstruktiver  Hinsicht  dar,  die 
unerwünscht  ist  und  in  manchen  Fällen  nur  sehr 
schwer  oder  überhaupt  nicht  erfüllbar  ist.  Beispiels- 
weise  ist  es  mit  einer  solchen  Ausbildung  nicht 
möglich,  das  hin-  und  hergehend  antreibbare  Zahn- 
messer  einer  Zahnschneideinrichtung  mit  zwei  an- 
einander  anliegenden  flachen  Zahnmessern  in  der 
Weise  anzutreiben,  daß  die  Antriebskraft  in  den 
Bereich  der  Angriffsstelle  der  Resultierenden  der 
Reibkräfte  zwischen  den  beiden  Zahnmessern 
übertragen  wird,  weil  sich  diese  Angriffsstelle  im 
Bereich  der  beiden  aneinander  anliegenden  Lauf- 
flächen  der  beiden  flachen  Zahnmesser  befindet 
und  in  diesen  Bereich  der  Laufflächen  kein  Kugel- 

kopf  eines  Antriebsstiftes  hineinragen  kann. 
Die  Erfindung  hat  sich  zur  Aufgabe  gestellt,  die 

vorstehend  angeführten  Schwierigkeiten  zu  beseiti- 
gen  und  ein  Gerät  zum  Schneiden  von  Haaren  zu 

5  schaffen,  bei  dem  derartige  einschränkende  Bedin- 
gungen  für  die  konstruktive  Ausbildung  des  Gerä- 
tes,  insbesondere  des  Antriebsteiles  und  des  von 
dem  Antriebsteil  antreibbaren  Messers,  wie  bei 
dem  aus  der  DE  27  47  383  A1  bekannten  Gerät 

io  nicht  bestehen.  Hiertür  ist  die  Erfindung  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Gelenkeinrichtung  zwei 
zur  Andruckrichtung  gegensinnig  geneigt  verlaufen- 
de  Stege  aufweist,  die  je  mit  dem  Antriebsteil  und 
dem  zweiten  Messer  über  je  ein  Gelenk  gelenkig 

75  verbunden  sind,  und  daß  die  beiden  Verbindungs- 
geraden  durch  die  beiden  Gelenke  jedes  Steges 
sich  im  wesentlichen  im  Bereich  der  Angriffsstelle 
der  Resultierenden  der  Reibkräfte  zwischen  den 
beiden  Messern  schneiden.  Auf  diese  Weise  ist  mit 

20  sehr  einfachen  Mitteln  erreicht,  daß  durch  entspre- 
chende  Wahl  der  Schrägstellung  der  geneigt  ver- 
laufenden  Stege  zwischen  dem  Antriebsteil  und 
dem  zweiten  Messer  die  Angriffsstelle  für  die  An- 
triebskraft,  die  im  wesentlichen  im  Schnittpunkt  der 

25  beiden  Verbindungsgeraden  durch  die  beiden  Ge- 
lenke  jedes  Steges  liegt,  sehr  genau  an  die  An- 
griffsstelle  der  Resultierenden  der  Reibkräfte  zwi- 
schen  den  beiden  Messern  eines  erfindungsgemä- 
ßen  Gerätes  zum  Schneiden  von  Haaren  angepaßt 

30  bzw.  angenähert  werden  kann  und  daß  hierbei  aber 
trotzdem  für  die  konstruktive  Ausbildung  insbeson- 
dere  des  Antriebsteiles  und  des  antreibbaren  Mes- 
sers  relativ  viel  Freiheit  besteht  und  praktisch  keine 
einschränkenden  Bedingungen  herrschen.  Weiters 

35  ist  hierdurch  vorteilhafterweise  erreicht,  daß  auch 
bei  einer  Zahnschneideinrichtung  mit  zwei  aneinan- 
der  anliegenden  flachen  Zahnmessern  die  An- 
triebskraft  über  eine  erfindungsgemäß  ausgebildete 
Gelenkeinrichtung  genau  in  den  Bereich  der  An- 

40  griffssteile  der  Resultierenden  der  Reibkräfte  zwi- 
schen  den  beiden  Zahnmessern  übertragen  wer- 
den  kann. 

Bei  einem  erfindungsgemäßen  Gerät  zum 
Schneiden  von  Haaren,  bei  dem  das  zweite  Messer 

45  einen  Messerträger  aufweist,  hat  sich  als  vorteilhaft 
erwiesen,  wenn  der  Messerträger  und  die  beiden 
Stege  sowie  der  Antriebsteil  einstückig  aus  Kunst- 
stoff  ausgebildet  sind  und  die  Gelenke  durch  Film- 
scharniere  gebildet  sind.  Dies  ist  im  Hinblick  auf 

50  eine  Ausbildung  mit  nöglichst  wenigen  Einzelteilen 
und  im  Hinblick  auf  einen  möglichst  einfachen  Zu- 
sammenbau  vorteilhaft.  Ein  weiterer  Vorteil  besteht 
in  der  möglichen  Miniaturisierung  einer  solchen 
Ausbildung  und  darin,  daß  der  Messerträger  und 

55  der  Antriebsteil  über  die  Gelenkeinrichtung  spielfrei 
miteinander  verbunden  sind. 

Um  stets  ein  gutes  Aneinanderliegen  des  er- 
sten  Messers  und  des  zweiten  Messers,  die  paral- 
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lel  zu  der  Andruckrichtung  aneinander  angedrückt 
gehalten  sind,  zu  gewährleisten,  kann  das  erste 
Messer  beispielsweise  mittels  Federkraft  gegen 
das  zweite  Messer  angedrückt  gehalten  werden. 
Als  vorteilhaft  hat  sich  aber  erwiesen,  wenn  der 
Antriebsteil  zusätzlich  zu  seiner  hin-  und  hergehen- 
den  Verstellbarkeit  auch  parallel  zur  Andruckrich- 
tung  verstellbar  gehalten  ist  und  mittels  mindestens 
einer  Feder  in  Richtung  zum  ersten  Messer  ge- 
drückt  ist.  Dies  hat  sich  im  Hinblick  auf  ein  gutes 
Aneinanderliegen  der  beiden  Messer  und  zusätz- 
lich  auf  eine  besonders  einfache  konstruktive  Aus- 
bildung  als  günstig  erwiesen. 

Eine  Feder,  mit  der  der  Antriebsteil  in  Richtung 
zum  ersten  Messer  gedrückt  wird,  kann  unmittelbar 
am  Antriebsteil  angreifen.  Als  besonders  vorteilhaft 
hat  sich  aber  erwiesen,  wenn  die  Feder  einerseits 
am  Messerträger  und  andererseits  an  einer  statio- 
nären  Angriffsstelle  angreift.  Dies  ist  im  Hinblick 
auf  ein  besonders  sattes  und  sicheres  Aneinander- 
liegen  der  beiden  miteinander  zusammenwirkenden 
Messer  vorteilhaft. 

Weiters  hat  sich  als  besonders  vorteilhaft  er- 
wiesen,  wenn  der  Antriebsteil  durch  einen  gegen- 
über  einer  stationären  Lagerstelle  mittels  einer 
Schwenklagereinrichtung  verschwenkbar  gelagerten 
Antriebshebel  gebildet  ist  und  die  Schwenklager- 
einrichtung  einen  im  wesentlichen  quer  zur  An- 
druckrichtung  verlaufenden  weiteren  Steg  aufweist, 
der  mit  einem  Teil  der  stationären  Lagerstelle  und 
dem  Antriebshebel  über  je  ein  Gelenk  gelenkig 
verbunden  ist.  Dies  ist  im  Hinblick  auf  eine  beson- 
ders  einfache  verstellbare  Haltetung  des  Antrieb- 
steiles  samt  dem  mit  ihm  über  die  Stege  verbunde- 
nen  antreibbaren  Messer  vorteilhaft. 

Als  besonders  vorteilhaft  hat  sich  weiters  noch 
erwiesen,  wenn  der  Antriebshebel  und  der  weitere 
Steg  sowie  der  Teil  der  stationären  Lagerstelle 
einstückig  aus  Kunststoff  ausgebildet  sind  und  die 
beiden  Gelenke  durch  Filmscharniere  gebildet  sind. 
Auf  diese  Weise  ist  eine  besonders  einfache  kon- 
struktive  Ausbildung  mit  möglichst  wenigen  Einzel- 
teilen  erreicht,  was  hinsichtlich  eines  möglichst  ein- 
fachen  Zusammenbaus  vorteilhaft  ist.  Ein  weiterer 
Vorteil  besteht  darin,  daß  bei  dieser  Ausbildung 
kein  Lagerspiel  auftritt,  was  hinsichtlich  einer  mög- 
lichst  geringen  Lärmentwicklung  vorteilhaft  ist. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  von 
zwei  Ausführungsbeispielen  näher  beschrieben,  auf 
die  die  Erfindung  jedoch  nicht  beschränkt  sein  soll. 
Die  Fig.  1  zeigt  in  Schrägansicht  ein  Rasiergerät 
gemäß  einem  ersten  Ausführungsbeispiel  der  Erfin- 
dung  mit  einer  Kurzhaarschneideinrichtung  und  ei- 
ner  Langhaarschneideinrichtung.  Die  Fig.2  zeigt 
schematisch  eine  Langhaarschneideinrichtung,  wie 
sie  das  Gerät  gemäß  Fig.1  aufweist  und  die  als 
Zahnschneideinrichtung  mit  zwei  Zahnmessern 
ausgebildet  ist,  und  den  erfindungswesentlichen 

Teil  einer  Antriebseinrichtung  für  das  antreibbare 
Zahnmesser  der  Zahnschneideinrichtung.  Die  Fig.3 
zeigt  eine  Ausführungsvariante  für  einen  Antriebs- 
hebel  zum  Antreiben  eines  von  einem  Messerträ- 

5  ger  getragenen  antreibbaren  Zahnmessers  einer 
Zahnschneideinrichtung,  wie  sie  in  Fig.2  schema- 
tisch  dargestellt  ist.  Die  Fig.4  zeigt  schematisch  in 
einer  Seitenansicht  auf  die  Längsseite  eine  Kurz- 
haarschneideinrichtung  eines  Rasiergerätes  gemäß 

io  einem  zweiten  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung, 
die  eine  Siebscherfolie  und  ein  Lamellenmesser 
umfaßt,  und  den  erfindungswesentlichen  Teil  einer 
Antriebseinrichtung  für  das  Lamellenmesser.  Die 
Fig.5  zeigt  schematisch  in  einem  Schnitt  gemäß 

15  der  Linie  V-V  in  Fig.4  die  Kurzhaarschneideinrich- 
tung  gemäß  Fig.4. 

Die  Fig.  1  zeigt  ein  Rasiergerät  1  mit  einem 
Gehäuse  2,  auf  dem  ein  Scherkopf  3  sitzt.  Der 
Scherkopf  3  umfaßt  einen  Scherkopfrahmen  4,  in 

20  dem  eine  Kurzhaarschneideinrichtung  5  zum 
Schneiden  von  Barthaaren  vorgesehen  ist.  Die 
Kurzhaarschneideinrichtung  5  besteht  im  wesentli- 
chen  aus  einer  gewölbt  gehaltenen  Siebscherfolie 
6  und  einem  in  Fig.  1  nicht  sichtbaren,  in  die 

25  Wölbung  der  Siebscherfolie  6  federnd  gedrückten 
Lamellenmesser.  Weiters  weist  das  Rasiergerät  1 
eine  Langhaarschneideinrichtung  7  zum  Schneiden 
von  langen  Barthaaren,  aber  auch  Kopfhaaren  auf, 
die  durch  eine  Zahnschneideinrichtung  gebildet  ist. 

30  Die  Zahnschneideinrichtung  7  ist  im  Bereich  einer 
Seitenwand  8  des  Gehäuses  2  in  Längsrichtung 
des  Gerätes  1  hin  und  her  verschiebbar  gehalten, 
um  zwischen  einer  in  Fig.  1  dargestellten  Ruhepo- 
sition  und  einer  in  Fig.  1  nicht  dargestellten,  näher 

35  bei  der  Kurzhaarschneideinrichtung  5  liegenden 
Betriebsposition  verschoben  werden  zu  können. 
Zum  Verschieben  der  Zahnschneideinrichtung  7 
weist  das  Gerät  1  eine  Schiebetaste  9  auf. 

Die  Fig.2  zeigt  auf  schematische  Weise  die 
40  Zahnschneideinrichtung  7  des  Gerätes  1  gemäß 

Fig.  1.  Die  Zahnschneideinrichtung  7  weist  ein  er- 
stes  Messer  10  auf,  das  als  Zahnmesser  mit  einer 
Reihe  von  Schneidzähnen  11  ausgebildet  ist  und 
das  an  einem  nicht  dargestellten  Träger  für  die 

45  gesamte  Zahnschneideinrichtung  7  stillstehend 
festgehalten  ist.  Weiters  weist  die  Zahnschneidein- 
richtung  ein  zweites  Messer  12  auf,  das  ebenfalls 
als  Zahnmesser  mit  einer  Reihe  von  Schneidzäh- 
nen  13  ausgebildet  ist  und  das  parallel  zu  einer 

50  durch  einen  Pfeil  14  angedeuteten  Antriebsrichtung 
hin-  und  hergehend  antreibbar  ist.  Dabei  sind  das 
erste  Messer  10  und  das  zweite  Messer  12  parallel 
zu  einer  durch  einen  weiteren  Pfeil  15  angedeute- 
ten  Andruckrichtung  aneinander  angedrückt  gehal- 

55  ten.  Das  zweite  Messer  12  ist  hierbei  von  einem 
Messerträger  16  getragen,  an  dem  eine  Druckfeder 
17  angreift,  die  sich  an  einem  stationären  Gegenla- 
ger  18  an  dem  Träger  für  die  gesamte  Zahn- 
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schneideinrichtung  7  abstützt.  Die  Zahnteilung  der 
beiden  Reihen  von  Schneidzähnen  11  und  13  der 
Zahnmesser  10  und  12  ist  unterschiedlich. 

Zum  Antreiben  des  zweiten  Messers  12  ist  ein 
hin-  und  hergehend  antreibbarer  Antriebsteil  19 
vorgesehen,  der  beispielsweise  durch  einen 
schwenkbar  gelagerten  Antriebshebel  gebildet  ist. 
Zwischen  dem  Antriebsteil  19  und  dem  zweiten 
Messer  12  bzw.  dem  das  zweite  Messer  12  tragen- 
den  Messerträger  16  ist  eine  Gelenkeinrichtung  20 
vorgesehen,  über  die  eine  Antriebskraft  von  dem 
Antriebsteil  19  auf  das  zweite  Messer  12,  und  zwar 
im  wesentlichen  in  den  Bereich  der  Angriffsstelle 
der  Resultierenden  der  Reibkräfte  zwischen  den 
beiden  Messern  10  und  12,  übertragbar  ist. 

Wie  aus  Fig.2  ersichtlich,  weist  nunmehr  die 
Gelenkeinrichtung  20  zwei  zur  Andruckrichtung  15 
gegensinnig  geneigt  verlaufende  Stege  21  und  22 
auf,  die  je  mit  dem  Antriebsteil  19  und  dem  zwei- 
ten  Messer  12,  und  zwar  im  vorliegenden  Fall  über 
den  Messerträger  16,  über  je  ein  Gelenk  23  und  24 
bzw.  25  und  26  verbunden  sind.  Hierbei  schneiden 
sich  die  beiden  Verbindungsgeraden  27  und  28 
durch  die  beiden  Gelenke  23  und  25  bzw.  24  und 
26  jedes  Steges  21  bzw.  22  im  Bereich  der  An- 
griffsstelle  29  der  Resultierenden  der  Reibkräfte 
zwischen  den  beiden  Messern  10  und  12.  In  dem 
Bereich  der  Angriffsstelle  29  der  Resultierenden 
der  Reibkräfte  liegt  im  wesentlichen  auch  die  An- 
griffsstelle  der  Resultierenden  der  Schneidkräfte 
zwischen  den  beiden  Messern  10  und  12.  Die 
Angriffsstelle  der  Resultierenden  der  Trägheitskräf- 
te  des  antreibbaren  Messers  12  und  des  Messer- 
trägers  16  liegt  aufgrund  der  flachen  Ausbildung 
sehr  nahe  bei  der  Angriffsstelle  29  der  Resultieren- 
den  der  Reibkräfte. 

Aufgrund  dieser  Ausbildung  ist  erreicht,  daß 
beim  Antreiben  des  antreibbaren  Messers  12  auf 
dasselbe  keine  ungünstigen  Drehmomenteinflüsse 
einwirken,  die  im  Sinne  eines  zumindest  teilweisen 
Abhebens  der  Lauffläche  des  antreibbaren  Messers 
12  von  der  Lauffläche  des  stillstehenden  Messers 
10  wirksam  sind,  so  daß  stets  ein  gutes  und  sattes 
Aneinanderliegen  der  beiden  Messer  10  und  12 
unter  der  Wirkung  der  Feder  17  gewährleistet  ist. 
Infolge  der  Ausbildung  der  Gelenkeinrichtung  20 
mit  Hilfe  der  geneigt  verlaufenden  Stege  21  und  22 
ist  hierbei  vorteilhafterweise  erreicht,  daß  die  vom 
Antriebsteil  19  auf  das  antreibbare  Messer  12  über- 
tragene  Antriebskraft  durch  entsprechende  Wahl 
der  Neigung  der  Stege  21  und  22  sehr  genau  in 
den  Bereich  der  Angriffsstelle  29  der  Resultieren- 
den  der  Reibkräfte  zwischen  den  beiden  Messern 
10  und  12  gelegt  werden  kann. 

Der  Messerträger  16  und  die  beiden  Stege  21 
und  22  sowie  der  Antriebsteil  19  sind  einstückig 
aus  Kunststoff  ausgebildet  und  die  Gelenke  23,  24, 
25  und  26  sind  hierbei  durch  Filmscharniere  gebil- 

det.  Auf  diese  Weise  ist  eine  Ausbildung  mit  mög- 
lichst  wenigen  Einzelteilen  erhalten,  wodurch  ein 
möglichst  einfaches  Zusammenbauen  bei  der  Ge- 
räteherstellung  erreicht  wird.  Weiters  ist  hierdurch 

5  eine  spielfreie  Ausbildung  erzielt. 
Die  Fig.3  zeigt  eine  tatsächliche  Ausführungs- 

variante  für  einen  Antriebshebel  19  zum  Antreiben 
eines  von  einem  Messerträger  16  getragenen  an- 
treibbaren  Zahnmessers  12  einer  Zahnschneidein- 

io  richtung  7,  wie  sie  in  Fig.2  schematisch  dargestellt 
ist.  Der  Antriebshebel  19  ist  -  wie  bereits  anhand 
der  Fig.2  beschrieben  -  über  die  Gelenkeinrichtung 
20  mit  dem  Messerträger  16  verbunden,  an  dem 
das  hin-  und  hergehend  antreibbare  Messer  12 

15  befestigt  ist.  Der  Antriebshebel  19  ist  zusätzlich  zu 
seiner  hin-  und  hergehenden  Verstellbarkeit  auch 
parallel  zur  Andruckrichtung  15  verstellbar  gehalten 
und  mittels  der  Druckfeder  17  in  Richtung  zu  dem 
in  Fig.3  nicht  dargestellten  stillstehenden  ersten 

20  Messer  10  gedrückt.  Die  Druckfeder  17  greift  hier- 
bei  einerseits  am  Messerträger  16  und  andererseits 
an  dem  stationären  Gegenlager  18  an. 

Der  verschwenkbar  gelagerte  Antriebshebel  19 
ist  gegenüber  einer  stationären  Lagerstelle  30  mit- 

25  tels  einer  Schwenklagereinrichtung  31  verschwenk- 
bar  gelagert.  Die  stationäre  Lagerstelle  30  weist 
einen  von  dem  nicht  dargestellten  Träger  für  die 
gesamte  Zahnschneideinrichtung  abstehenden  tra- 
pezförmigen  Lagerstift  32  und  einen  auf  diesen 

30  Lagerstift  32  aufgepreßten  trapezförmigen  Lager- 
ring  33  auf,  dessen  den  beiden  Messern  10  und  12 
am  nächsten  liegender  Ringabschnitt  das  Gegenla- 
ger  18  für  die  Druckfeder  17  bildet.  Die  Schwenkla- 
gereinrichtung  31  weist  einen  im  wesentlichen  quer 

35  zur  Andruckrichtung  15  verlaufenden  weiteren  Steg 
34  auf,  der  mit  dem  Lagerring  33  der  stationären 
Lagerstelle  30  und  dem  Antriebshebel  19  über  je 
ein  Gelenk  35  bzw.  36  gelenkig  verbunden  ist. 
Hierbei  sind  der  Antriebshebel  19  und  der  weitere 

40  Steg  34  sowie  der  Lagerring  33  der  stationären 
Lagerstelle  30  einstückig  aus  Kunststoff  ausgebil- 
det  und  die  beiden  Gelenke  35  und  36  durch 
Filmscharniere  gebildet. 

Aufgrund  dieser  Ausbildung  ist  stets  ein  gutes 
45  Aneinanderliegen  der  beiden  Messer  10  und  12  der 

Zahnschneideinrichtung  7  und  zusätzlich  eine  be- 
sonders  einfache  konstruktive  Ausbildung  erreicht. 
Durch  die  beschriebene  Ausbildung  der  Schwen- 
klagereinrichtung  31  ist  eine  spielfreie  Lagerung  für 

50  den  Antriebshebel  19  erreicht,  was  hinsichtlich  ei- 
ner  möglichst  geringen  Lärmentwicklung  beim  An- 
treiben  des  Antriebshebels  19  vorteilhaft  ist. 

Der  Antriebshebel  19  weist  zwei  seitliche  Rip- 
pen  37  und  38  auf.  Im  Bereich  des  von  den  beiden 

55  Messern  10  und  12  abgewandten  Endes  39  des 
Antriebshebels  19  ragt  zwischen  die  beiden  Rippen 
37  und  38  des  Antriebshebels  19  ein  Antriebsstift 
40,  der  von  einer  Antriebseinrichtung  her  antreibbar 

4 
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ist,  um  den  Antriebshebel  19  hin-  und  herschwen- 
kend  und  folglich  das  Messer  12  hin-  und  herge- 
hend  anzutreiben.  Beim  Antreiben  des  Antriebshe- 
bels  19  wird  der  Antriebshebel  19  zusätzlich  zu 
seiner  Schwenkbewegung  geringfügig  parallel  zur 
Andruckrichtung  15  hin  und  her  verstellt,  wobei  die 
Filmscharniere  35  und  36  für  die  Bewegungsmög- 
lichkeit  des  Antriebshebel  19  parallel  zur  Andruck- 
richtung  15  und  zugleich  für  die  Bewegungsmög- 
lichkeit  zur  Durchführung  seiner  Schwenkbewe- 
gung  sorgen.  Beim  Antreiben  des  Antriebshebels 
19  sorgen  weiters  die  Gelenke  23,  24,  25  und  26 
für  eine  Kompensation  einer  Schrägstellung  des 
antreibbaren  Messers  12  gegenüber  dem  festste- 
henden  Messer  10,  so  daß  das  antreibbare  Messer 
12  mit  seiner  Lauffläche  stets  satt  an  der  Laufflä- 
che  des  stillstehenden  Messers  10  angelegt  gehal- 
ten  bleibt,  so  daß  stets  ein  einwandfreies  Schnei- 
den  von  Haaren  gewährleistet  ist. 

In  den  Figuren  4  und  5  ist  schematisch  eine 
Kurzhaarschneideinrichtung  5  eines  im  übrigen 
nicht  dargestellten  Rasiergerätes  dargestellt.  Die 
Kurzhaarschneideinrichtung  5  weist  eine  gewölbt 
gehaltene  Siebscherfolie  6  und  ein  in  einer  An- 
druckrichtung  15  in  die  Wölbung  der  Siebscherfolie 
6  mit  Hilfe  von  zwei  Federn  41  und  42  federnd 
hineingedrücktes  Lamellenmesser  43  auf.  Das  La- 
mellenmesser  43  besteht  aus  einer  Vielzahl  von 
Lamellen  44,  die  durch  Stahlklingen  gebildet  sind 
und  die  in  einem  Lamellenträger  45  aus  Kunststoff 
eingegossen  sind.  Der  Lamellenträger  45  ist  von 
einem  Messerträger  16  getragen. 

Die  Siebscherfolie  6  stellt  ein  stillstehendes 
erstes  Messer  und  das  Lamellenmesser  ein  parallel 
zu  einer  Antriebsrichtung  14  hin-  und  hergehend 
antreibbares  zweites  Messer  dar.  Zum  Antreiben 
des  Lamellenmessers  43  ist  ein  hin-  und  herge- 
hend  antreibbarer  Antriebsteil  19  vorgesehen,  der 
beispielsweise  durch  den  Abtriebsteil  einer  hin- 
und  hergehend  antreibbaren  bekannten  Schwing- 
brücke  gebildet  ist.  Zwischen  dem  Antriebsteil  19 
und  dem  Lamellenmesser  43  ist  eine  Gelenkein- 
richtung  20  vorgesehen,  die  ebenso  zwei  zur  An- 
druckrichtung  15  gegensinnig  geneigt  verlaufende 
Stege  21  und  22  aufweist,  die  je  mit  dem  Antrieb- 
steil  19  und  dem  Lamellenmesser  43  über  je  ein 
Gelenk  23  und  24  bzw.  25  und  26  gelenkig  verbun- 
den  sind.  Hierbei  schneiden  sich  die  beiden  Ver- 
bindungsgeraden  27  und  28  durch  die  beiden  Ge- 
lenke  23  und  25  bzw.  24  und  26  jedes  Steges  21 
bzw.  22  im  wesentlichen  im  Bereich  der  Angriffs- 
stelle  29  der  Resultierenden  der  Reibkräfte  zwi- 
schen  den  beiden  Messern  6  und  43.  Im  Bereich 
der  Angriffsstelle  29  der  Resultierenden  der  Reib- 
kräfte  liegt  auch  die  Angriffsstelle  der  Resultieren- 
den  der  Schneidkräfte  zwischen  den  beiden  Mes- 
sern  6  und  43  und  die  Angriffsstelle  der  Resultie- 
renden  der  Trägheitskräfte  des  Lamellenmessers 

43  und  des  Messerträgers  16.  Aufgrund  der  ge- 
wölbten  Ausbildung  der  Siebscherfolie  6  und  der 
Lamellen  44  des  Lamellenmessers  43  liegt  die 
Angriffsstelle  29  in  einem  bestimmten  Abstand  vom 

5  Scheitelpunkt  der  Wölbung  der  Siebscherfolie  6, 
weil  sich  die  Reibungskräfte  und  die  Schneidkräfte 
über  die  gewölbte  Zone  der  Siebscherfolie  6  und 
der  Lamellen  44  des  Lamellenmessers  43  verteilen. 

Bei  einem  Rasiergerät  mit  einer  Kurzhaar- 
io  schneideinrichtung  5,  wie  sie  in  den  Figuren  4  und 

5  dargestellt  ist,  ist  ebenso  erreicht,  daß  die  vom 
Antriebsteil  19  auf  das  antreibbare  Lamellenmesser 
43  übertragene  Antriebskraft  -  infolge  des  Einbrin- 
gens  dieser  Antriebskraft  in  der  vorstehend  be- 

15  schriebenen  Weise  -  keine  nachteilig  auf  das  La- 
mellenmesser  43  einwirkenden  Drehmomentein- 
flüsse,  die  im  Sinne  eines  Abhebens  der  Lamellen 
44  des  Lamellenmessers  43  von  der  Siebscherfolie 
6  wirksam  sind,  zur  Folge  hat,  so  daß  stets  ein 

20  sattes  und  einwandfreies  Aneinanderliegen  der 
Siebscherfolie  6  und  der  Lamellen  44  des  Lamel- 
lenmessers  43  gewährleistet  ist.  Infolge  der  beson- 
deren  Ausbildung  der  Gelenkeinrichtung  20  ist  hier- 
bei  erreicht,  daß  die  vom  Antriebsteil  19  auf  das 

25  Lamellenmesser  43  ausgeübte  Antriebskraft  prak- 
tisch  genau  in  den  Bereich  der  Angriffsstelle  29  der 
Resultierenden  der  Reibkräfte  zwischen  den  beiden 
Messern  6  und  43,  der  Resultierenden  der 
Schneidkräfte  zwischen  den  beiden  Messern  6  und 

30  43  und  der  Resultierenden  der  Trägheitskräfte  des 
Lamellenmessers  43  und  des  Messerträgers  16 
gelegt  werden  kann. 

Die  Erfindung  ist  auf  die  beiden  vorstehend 
beschriebenen  Ausführungsbeispiele  nicht  be- 

35  schränkt.  Die  erfindungsgemäßen  Maßnahmen 
können  beispielsweise  auch  bei  sogenannten  Bart- 
schneidern  zum  Einsatz  kommen,  die  im  Kopfbe- 
reich  eines  im  wesentlichen  stabförmigen  Gehäu- 
ses  eine  Zahnschneideinrichtung  aufweisen  und  die 

40  gegebenenfalls  zusätzlich  an  einer  Seitenwand  eine 
zusätzliche  Zahnschneideinrichtung  aufweisen  kön- 
nen. 

Patentansprüche 
45 

1.  Gerät  1  zum  Schneiden  von  Haaren  mit  einem 
ersten  Messer  10;6  und  mit  einem  parallel  zu 
einer  Antriebsrichtung  14  hin-  und  hergehend 
antreibbaren  zweiten  Messer  12;43,  wobei  das 

50  erste  Messer  10;6  und  das  zweite  Messer 
12;43  parallel  zu  einer  Andruckrichtung  15  an- 
einander  angedrückt  gehalten  sind,  und  mit 
einem  hin-  und  hergehend  antreibbaren  An- 
triebsteil  19  zum  Antreiben  des  zweiten  Mes- 

55  sers  12;43  und  mit  einer  Gelenkeinrichtung  20 
zwischen  dem  Antriebsteil  19  und  dem  zweiten 
Messer  12;43,  über  die  eine  Antriebskraft  von 
dem  Antriebsteil  19  auf  das  zweite  Messer 
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12;43,  und  zwar  im  wesentlichen  in  den  Be- 
reich  der  Angriffsstelle  29  der  Resultierenden 
der  Reibkräfte  zwischen  den  beiden  Messern 
10,12;6,43,  übertragbar  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Gelenkeinrichtung  20  zwei  5 
zur  Andruckrichtung  15  gegensinnig  geneigt 
verlaufende  Stege  21,22  aufweist,  die  je  mit 
dem  Antriebsteil  19  und  dem  zweiten  Messer 
12;43  über  je  ein  Gelenk  23,24,25,36  gelenkig 
verbunden  sind  und  daß  die  beiden  Verbin-  10 
dungsgeraden  27,28  durch  die  beiden  Gelenke 
23,25,24,26  jedes  Steges  21,22  sich  im  we- 
sentlichen  im  Bereich  der  Angriffsstelle  29  der 
Resultierenden  der  Reibkräfte  zwischen  den 
beiden  Messern  10,12;6,43  schneiden.  75 

2.  Gerät  nach  Anspruch  1,  bei  dem  das  zweite 
Messer  12;43  einen  Messerträger  16  aufweist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Messerträger 
16  und  die  beiden  Stege  21,22  sowie  der  20 
Antriebsteil  19  einstückig  aus  Kunststoff  aus- 
gebildet  sind  und  die  Gelenke  23,24,25,26 
durch  Filmscharniere  gebildet  sind 
(Fig.2,3;4,5). 

25 
3.  Gerät  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeich- 

net,  daß  der  Antriebsteil  19  zusätzlich  zu  sei- 
ner  hin-  und  hergehenden  Verstellbarkeit  auch 
parallel  zur  Andruckrichtung  15  verstellbar  ge- 
halten  ist  und  mittels  mindestens  einer  Feder  30 
17  in  Richtung  zum  ersten  Messer  10  gedrückt 
ist  (Fig.2,3). 

4.  Gerät  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Feder  17  einerseits  am  Messerträ-  35 
ger  16  und  andererseits  an  einer  stationären 
Angriffsstelle  18  angreift  (Fig.2,3). 

5.  Gerät  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Antriebsteil  19  durch  40 
einen  gegenüber  einer  stationären  Lagerstelle 
30  mittels  einer  Schwenklagereinrichtung  31 
verschwenkbar  gelagerten  Antriebshebel  gebil- 
det  ist  und  daß  die  Schwenklagereinrichtung 
31  einen  im  wesentlichen  quer  zur  Andruck-  45 
richtung  15  verlaufenden  weiteren  Steg  34  auf- 
weist,  der  mit  einem  Teil  der  stationären  La- 
gerstelle  30  und  dem  Antriebshebel  19  über  je 
ein  Gelenk  35,36  gelenkig  verbunden  ist 
(Fig.3).  50 

6.  Gerät  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Antriebshebel  19  und  der  weitere 
Steg  34  sowie  der  Teil  33  der  stationären 
Lagerstelle  30  einstückig  aus  Kunststoff  ausge-  55 
bildet  sind  und  die  beiden  Gelenke  35,36 
durch  Filmscharniere  gebildet  sind  (Fig.3). 

6 
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